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Norm

JN §8a

1. JN § 8a heute

2. JN § 8a gültig ab 01.05.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

Rechtssatz

Nach dem Zweck des § 8a JN, das Verfahren zu stra3en und richterliche Kapazitäten zu sparen (vgl RV 981 BlgNR 24. GP

66), ist diese Norm teleologisch zu reduzieren, sodass die Ausnahmeregelung des § 8a JN ausschließlich dann

anzuwenden ist, wenn in einem Rechtsmittel nur die Gebühren des Sachverständigen und/oder Dolmetschers

bekämpft sind.Nach dem Zweck des Paragraph 8 a, JN, das Verfahren zu stra3en und richterliche Kapazitäten zu

sparen vergleiche Regierungsvorlage 981 BlgNR 24. Gesetzgebungsperiode 66), ist diese Norm teleologisch zu

reduzieren, sodass die Ausnahmeregelung des Paragraph 8 a, JN ausschließlich dann anzuwenden ist, wenn in einem

Rechtsmittel nur die Gebühren des Sachverständigen und/oder Dolmetschers bekämpft sind.
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